
Versteigerungsbedingungen

Durch Abgabe eines Gebotes oder durch Erteilung eines schrift-
lichen Auftrages erkennt der Ersteigerer folgende Bedingungen
ausdrücklich an:

1. Die Versteigerung ist freiwillig und erfolgt in eigenem Namen
und für fremde Rechnung auf Kommissionsbasis gegen sofortige
Bezahlung an den Versteigerer. Öffentliche Sammlungen, Museen
und Bibliotheken wird ein Zahlungsziel von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum eingeräumt.

2. Die im Katalog genannten Preise sind Schätzpreise und entspre-
chen dem gegenwärtigen Handelswert. Der Ausruf erfolgt mit
dem vom Einlieferer festgesetzten Mindestzuschlagspreis oder,
falls kein Limit vorgegeben ist, meistens mit 2/3 des
Schätzpreises. Gebote unter der Hälfte des Schätzpreises können
nicht berücksichtigt werden. Gesteigert wird in Euro jeweils um
5% bis 10%. Der Versteigerer kann, falls ein besonderer Grund
vorliegt, Nummern trennen, vereinen oder zurückziehen.

3. Der Zuschlag erfolgt,wenn nach dreimaligem Aufruf eines
Gebotes kein Übergebot abgegeben wird. Unter gleichhohen
Geboten entscheidet das Los. Bei Meinungsverschiedenheiten
über den Zuschlag, die sofort dem Versteigerer vorzubringen
sind, wird der Gegenstand erneut angeboten.

Der Zuschlag verpflichtet den Ersteigerer zur Abnahme und
Zahlung. 

Der Versteigerer kann unter Vorbehalt zuschlagen, wenn das
vom Einlieferer festgesetzte Limit nicht erreicht wird. Der betref-
fende Bieter bleibt für 3 Wochen nach der Versteigerung an sein
Gebot gebunden. Das Gebot erlischt, wenn der Gegenstand nicht
innerhalb dieser Frist dem Bieter vorbehaltslos zugeschlagen
wird. Der vorbehaltslose Zuschlag wird wirksam mit der
Benachrichtigung des Bieters.

4. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 20% und die ermäßig-
te Mehrwertsteuer von 7% zu entrichten. Bei Künstlern des 20.
Jahrhunderts fällt auf den Zuschlag 1% Folgerechtsabgabe an.
Ausländische Käufer, die nach der Auktion die erworbenen
Gegenstände mitnehmen, erhalten die Mehrwertsteuer zurück,
wenn sie innerhalb von 2 Wochen den deutschen zollamtlichen
Ausfuhrnachweis erbringen. Bei Versand durch den Versteigerer
gilt der Ausfuhrnachweis als gegeben. Die Angabe der VAT-
Nummer bei Auftragserteilung gilt als Nachweis der
Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher
Lieferungen.

5. Das Eigentum geht erst nach Bezahlung des vollen
Rechnungspreises, die Gefahr gegenüber jeglichem Schaden mit
der Erteilung des Zuschlages auf den Ersteigerer über. Ersteigertes
Auktionsgut wird ausnahmslos nur nach Bezahlung ausgeliefert.
Bei Verzögerung der Zahlung haftet der Ersteigerer für alle dar-
aus entstehenden Schäden, insbesondere für Währungs- und
Zinsverluste. Der Versteigerer kann nach einwöchigem
Zahlungsverzug die Erfüllung des Kaufvertrages oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Er kann den
Zuschlag annullieren und den Kaufgegenstand noch einmal auf
Kosten des Ersteigerers zur Auktion bringen. In diesem Falle haf-
tet der Käufer für den Ausfall, hat jedoch keinen Anspruch auf

einen Mehrerlös. Kommissionäre haften für die in fremdem
Namen getätigten Käufe.

6. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können
vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden. Die Sachen
sind gebraucht. Die Katalogbeschreibungen sind keine Garantien
im Rechtssinne. Der Käufer, sofern Unternehmer, kann den
Versteigerer nicht wegen Sachmängel in Anspruch
nehmen,wenn dieser seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Der
Versteigerer verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitig vorgetra-
gener, begründeter Mängelrügen innerhalb der Verjährungsfrist
von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Zuschlages seine
Ansprüche gegenüber dem Einlieferer (Auftraggeber) geltend zu
machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des
Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Erwerber den
Kaufpreis samt Aufgeld. Eine Rücknahme des ersteigerten
Gegenstandes setzt aber jedenfalls voraus, dass dieser sich in
unverändertem Zustand seit der Versteigerung befindet.

7. Gebote nicht anwesender Käufer sind stets schriftlich abzuge-
ben. Bei schriftlichen Geboten beauftragt der Interessent den
Versteigerer, für ihn Gebote abzugeben. Telefonische oder tele-
grafische Kaufaufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Bei Differenzen zwischen Nummer und Stichwort ist stets das
Wort maßgebend. Bei telefonischen Geboten wird ein im Saal
anwesender Telefonist beauftragt, nach Anweisung des
Telefonbieters Gebote abzugeben. Das Auktionshaus über-
nimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Verfügbarkeit
bzw. störungsfreien Telefonverkehr. Dem Versteigerer unbekann-
te Kunden erhalten nach erfolgtem Zuschlag eine
Vorausrechnung, die bar oder per Überweisung zu begleichen ist.
Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung, bei der der
Interessent entweder telefonisch oder schriftlich den Auftrag
zur Gebotsabgabe mit einem bestimmten Betrag erteilt. In den
vorgenannten Fällen finden die Bestimmungen über
Fernabsatzverträge [§§312 b) - 312d) BGB] keine Anwendung. Bei
Aufträgen, die sämtlich überboten wurden, wird der
Auftraggeber schriftlich benachrichtigt.

8. Das Auktionsgut sollte im eigenen Interesse in der Woche nach
der Versteigerung abgeholt werden. Da der Versand auf Kosten
und Gefahr des Käufers erfolgt, erbittet der Versteigerer entspre-
chende Anweisungen. Porto, Verpackung und Versicherung wer-
den gesondert in Rechnung gestellt. Unter Glas gerahmte Bilder
werden grundsätzlich ohne Glas verschickt. Wünscht der Käufer
trotzdem den Versand mit Glas, so geht der eventuell entstehen-
de Schaden zu seinen Lasten. Eine Haftung für die Aufbewahrung
des ersteigerten Auktionsgutes kann vom Versteigerer nicht über-
nommen werden.

Gerichtsstand des Mahnverfahrens ist Heidelberg; im übrigen ist
der Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute Heidelberg.
Es gilt deutsches Recht; das UN-Abkommen über Verträge des
internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise
unwirksam werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon
unberührt.

Versteigerer

Dr. Thilo Winterberg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [800 800]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




